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Titel
Antragsrecht zum Bundesvorstand - Empfehlung für dessen GO 

Antrag

Dem Bundesvorstand wird empfohlen, in seiner Geschäftsordnung ein 
Antragsrecht zu BuVo-Sitzungen vorzusehen, das bei Antragstellung 
durch zehn Piraten eine Behandlung des Antrags auf der 
Bundesvorstandssitzung vorsieht. Die bisherige Praxis, zu Beginn 
einer BuVo-Sitzung über die Aufnahme von Anträgen aus der 
Mitgliedschaft in die Tagesordnung zu beschließen, bleibt davon 
unberührt. 

Begründung

Ausgangspunkt der ganzen Debatte um AG-Rat, KoKo, Dach-AGs und was 
auch immer war ein in der Partei verbreiteter Unmut, der 
Bundesvorstand sei an der Arbeit der AGs nicht ausreichend 
interessiert. Ein in der Geschäftsordnung des BuVo verankertes 
Antragsrecht für ein Quorum von Mitgliedern kann jedenfalls dazu 
führen, dass Anträge an den BuVo von diesem auch behandelt werden 
müssen. Das sollte reichen, um den AGs Gehör zu verschaffen. Die 
alternativen Vorschläge, die diskutiert und zum Teil im Themenbereich 
Satzungsänderunganträge zum BPT eingebracht wurden, schaffen 
übermäßige Bürokratie und bauen demokratisch nicht legitimierte 
Hierarchien auf, die dem Wesen der Piratenpartei zuwiderlaufen. Der 
Antrag ist als Empfehlung formuliert, da der Bundesvorstand sich 
seine Geschäftsordnung selbst gibt. Er ist kein 
Satzungsänderungsantrag, da es einer Satzungsänderung zur 
erfolgreichen Umsetzung des Anliegens nicht bedarf. 
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